
Absender: CDU-Fraktion     Groß-Gerau, 28.04.2026 
 
 
 
 
 
 
 
An den 
Stadtverordnetenvorsteher 
der Kreisstadt Groß-Gerau 
Am Marktplatz 1 
64521 Groß-Gerau 
 
 
 
 
Antrag zur Stadtverordnetenversammlung  
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt 
Groß-Gerau 28.04.2026 beschließend 

Finanz-, Digital-, Organisationsausschuss 21.05.2026 beschließend 
Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt 
Groß-Gerau 26.05.2026 beschließend 

 
 
(wird vom Büro vergeben) 
 
Antrag Nr. VL-136/2026 
 

Antragsteller: 
CDU-Fraktion 
 

 

Betreff: 
Änderungsantrag zu VL-95/2026 – Neufassung der Entschädigungssatzung (CDU-Fraktion) 
 

Antragstext/Begründung: 
Antragstext: 
§ 3 S. 2 der Entschädigungssatzung ist wie folgt zu ändern: 
Die Schriftführung erhält pro Sitzung für die erste Stunde einen Betrag von 35,00 Euro sowie für jede 
weitere angefangene Stunde einen Betrag von 15,00 Euro. 
 
Begründung: 
Derzeit haben sich lediglich vier Personen zur Schriftführung bereiterklärt, bei der konstituierenden 
Sitzung vor fünf Jahren waren es neun Personen. Um die bestehenden vier Personen zu entlasten und den 
übrigen Mitarbeitern der Stadtverwaltung einen Anreiz für die Tätigkeit als Schriftführung zu schaffen, soll 
das Sitzungsgeld der Schriftführungen für die erste Stunde pro Sitzung um 10,00 Euro auf 35,00 Euro 
erhöht werden. 
Eine Erhöhung des Sitzungsgelds gilt ausdrücklich nicht für die ehrenamtlichen Stadtverordneten, 
Magistratsmitglieder etc.  
 
 

 
 




